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§ 5 T-LSOV Angeschlossene Berufs-
und Fachschulen

 T-LSOV - Tiroler Landwirtschaftliche Schulorganisations-Verordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2024

Den nachstehend angeführten selbständigen Landwirtschaftlichen Fachschulen werden folgende land- und

forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen angeschlossen:

1. a)der Landwirtschaftlichen Fachschule Imst:die Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement

Imst, die Landwirtschaftliche Fachschule für Erwachsene Imst und die Fachschule für Erwachsene Imst der

Fachrichtung ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement;

2. b)der Landwirtschaftlichen Fachschule Lienz:die Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement

Lienz, die Landwirtschaftliche Fachschule für Erwachsene Lienz und die Fachschule für Erwachsene Lienz der

Fachrichtung ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement;

3. c)der Landwirtschaftlichen Fachschule Rotholz:die Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement

Rotholz, die Fachberufsschule für Forstwirtschaft Rotholz, die Fachberufsschule für Gartenbau Rotholz, die

Landwirtschaftliche Fachschule für Erwachsene Rotholz, die Fachschule für Erwachsene Rotholz der Fachrichtung

ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement, die Forstwirtschaftliche Fachschule für Erwachsene Rotholz und

die Gartenbaufachschule für Erwachsene Rotholz;

4. d)der Landwirtschaftlichen Fachschule St. Johann i. T.-Weitau:die Fachschule für ländliches Betriebs- und

Haushaltsmanagement St. Johann i. T.-Weitau, die Fachschule für Pferdewirtschaft St. Johann i. T.-Weitau, die

Landwirtschaftliche Fachschule für Erwachsene St. Johann i. T.-Weitau, die Fachschule für Erwachsene St. Johann i.

T.-Weitau der Fachrichtung ländliches Betriebs und Haushaltsmanagement und die Fachschule für Erwachsene

der Fachrichtung Pferdewirtschaft St. Johann i. T.-Weitau.
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